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Nr. Ul.
Bekanntmachung des Ministeriums der Kirchen und Schulen, , betreffend

Berechtigung der Reifezeugnisse der Deutschen Oberschulen und
Oberlyzeen zum Studium der Medizin usw.

Oldenburg, den S. Februar 1928.

Der Reichsrat hat in seiner Sitzung vom 10. No»
vember 1927 beschlossen:

A. Die Reifezeugnisse
1. der Deutschen Oberschulen,
2 . der Aufbauschulen mit dem Ziele der Deutschen Ober¬

schule,
3. der Aufbauschulen mit dem Ziele der Oberrealschule,
4. der preußischen Oberlyzeen nach den Richtlinien vom

21. März 1923 sowie des diesen Richtlinien ent¬
sprechenden mecklenburg-schwerinschen Oberlyzeums und-



vldenburgischen Oberlyzeums und der diesen Richt¬
linien entsprechenden braunschweigischen Oberlyzeen,

5. der preußischen Oberlyzeen der Oberrealschulrichtung
als Ersatz der Studienanstalt gleicher Richtung,

6, diejenigen Reifezeugnisse von preußischen Oberlyzeen,
die bis zu einer mit Ostern 1931 ablaufenden Ueber-
gangssrist vom Preußischen Ministerium für Wissen¬
schaft, Kunst und Volksbildung mit einem Vermerke
versehen werden, wonach das Reifezeugnis als gleich¬
wertig dem Reifezeugnis einer Studien anstatt der
Oberrealschulrichtung anzusehen ist,

werden als ausreichender Nachweis im Sinne des Z 6
Abs. 1 der Prüfungsordnung für Aerzte, des Z 6 Abs. 1
der Prüfungsordnung für Zahnärzte , des Z 7 Abs. 1
der Prüfungsordnung für Tierärzte , des Z 6 Abs. 1 der
Prüfungsordnung für Apotheker sowie des H 5 Abs. 1
Ziffer 1 der Vorschriften, betreffend die Prüfung von
Nahrungsmittelchemikern, anerkannt.

B . Der in den Prüfungsordnungen für Aerzte, für
Zahnärzte , für Tierärzte und für Apotheker vorge¬
schriebene Nachweis der Kenntnisse in der lateinischen
Sprache ist von den Inhabern der unter A Ziffer 1
und 2 genannten Reifezeugnisse als erbracht anzusehen,
wenn Lateinisch an der betreffenden Anstalt Pflichtfach
war . Im übrigen ist er von den Inhabern von Reife¬
zeugnissen der unter A Ziffer 1 bis 6 genannten An¬
stalten zu erbringen entweder durch ein mindestens ge¬
nügendes Urteil im Lateinischen in den Reifezeugnissen
dieser Anstalten oder durch ein auf Grund einer Prüfung
ausgestelltes Zeugnis des Leiters eines Gymnasiums
oder Realgymnasiums innerhalb des Deutschen Reichs
über Lateinkenntnisse, die für die Versetzung nach Ober¬
sekunda eines Realgymnasiums erforderlich sind.
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Die Bayerische Staatsregierung ist diesem Beschlüsse
nur hinsichtlich der unter A 5 und 6 genannten Schulen
beigetreten.

Oldenburg , den 6. Februar 1928.

Ministerium der Kirchen und Schulen.
o. Finckh.
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